
Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006 
Einmalige Veröffentlichung 
 
 

Mitteilung an die Anleger des Aramus (CH) Fund 
ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» (nachfolgend der «Fonds») 
 
mit dem Teilvermögen 
Aramus (CH) Japan Fund 
 
 
Änderungen des Fondsvertrags 
Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, vorbehältlich 
der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA den Fondsvertrag des Fonds wie folgt zu ändern:  
 
1. §20 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen 
Die Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen werden folgendermassen angepasst: 
 

Bisher Neu 
1. Für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die Vertriebstä-

tigkeit in Bezug auf die Teilvermögen stellt die Fondsleitung zulasten 
der Teilvermögens eine Kommission von jährlich maximal 2.50% 
p.a. des Nettofondsvermögens der Teilvermögen in Rechnung (…). 

 

1. Für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die Vertriebstä-
tigkeit in Bezug auf die Teilvermögen stellt die Fondsleitung zulasten 
der Teilvermögens eine Kommission von jährlich maximal 1.40% 
p.a. des Nettofondsvermögens der Teilvermögen in Rechnung (…). 

 
2. Darüber hinaus bezieht die Fondsleitung eine erfolgsbezogene 

Kommission («Performance Fee») pro Teilvermögen von maximal 
20% der Rendite, berechnet auf dem Nettoinventarwert eines 
Fondsanteils einer Anteilklasse eines Teilvermögens. 

2. Darüber hinaus bezieht die Fondsleitung eine erfolgsbezogene 
Kommission («Performance Fee») pro Teilvermögen von maximal 
10% der Rendite, berechnet auf dem Nettoinventarwert eines 
Fondsanteils einer Anteilklasse eines Teilvermögens. 

 
2. Besonderer Teil A – Aramus (CH) Japan Fund - § 30A Anteilklassen 
Die Anteilsklassen des Aramus (CH) Japan Fund werden folgendermassen angepasst 
 

Bisher Neu 
Die Anteilklassen ‹I›, ‹I CHF hedged›, ‹I EUR hedged› und ‹I USD hedged› 
unterscheiden sich von den Anteilklassen ‹A› sowie ‹E›, ‹E CHF hedged›, 
‹E EUR hedged› und ‹E USD hedged› durch den Mindestanlagebetrag und 
die Kommissionssätze. 
Die Anteilklassen ‹E›, ‹E CHF hedged›, ‹E EUR hedged› und ‹E USD 
hedged› unterscheiden sich von den Anteilklassen ‹A› sowie ‹I›, ‹I CHF 
hedged›, ‹I EUR hedged› und ‹I USD hedged› einerseits durch den fehlen-
den Mindestanlagebetrag und die tieferen Kommissionss-ätze, anderer-
seits durch eine Beschränkung der Teilnahme auf qualifi-zierte Anleger. 
Der Mindestanlagebetrag der Anteilklassen ‹A› sowie ‹I›, ‹I CHF hedged›, 
‹I EUR hedged› und ‹I USD hedged› ist jeweils im Prospekt genannt. 
 

Die Anteilklasse ‹A› unterscheidet sich von den übrigen Anteilsklassen 
durch den Mindestanlagebetrag. Die Anteilklassen ‹I›, ‹I CHF hedged›, ‹I 
EUR hedged› und ‹I USD hedged› unterscheiden sich von den Anteilklas-
sen ‹A› sowie ‹E›, ‹E CHF hedged›, ‹E EUR hedged› und ‹E USD hedged› 
durch die Kommissionssätze. 
Die Anteilklassen ‹E›, ‹E CHF hedged›, ‹E EUR hedged› und ‹E USD 
hedged› unterscheiden sich von den Anteilklassen ‹A› sowie ‹I›, ‹I CHF 
hedged›, ‹I EUR hedged› und ‹I USD hedged› einerseits durch die tieferen 
Kommissionssätze, andererseits durch eine Beschränkung der Teilnahme 
auf qualifizierte Anleger. 
Der Mindestanlagebetrag der Anteilklasse ‹A› ist im Prospekt genannt. 
 

 
3. Besonderer Teil A – Aramus (CH) Japan Fund - § 33A Vergütungen 
Die Vergütungen des Aramus (CH) Japan Fund werden folgendermassen angepasst 
 

Bisher Neu 
1. Die Verwaltungskommission im Sinne von § 20 Ziff. 1 des All-ge-

meinen Teils dieses Fondsvertrags beträgt höchstens 2.50% p.a. 
für die Anteilklasse ‹A›, höchstens 2.00% p.a. für die An-teilklassen 
‹I›, ‹I CHF hedged›, ‹I EUR hedged› und ‹I USD hedged› sowie 
höchstens 1.40% p.a. für die Anteilklassen ‹E›, ‹E CHF hedged›, 
‹E EUR hedged› und ‹E USD hedged›. 

1. Die Verwaltungskommission im Sinne von § 20 Ziff. 1 des All-ge-
meinen Teils dieses Fondsvertrags beträgt höchstens 1.40% p.a. 
für alle Anteilsklassen. 

 
 
4. Änderung des Prospekts 
 
Der Prospekt des Fonds wird entsprechend angepasst. 
 
Die Änderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die letzten Jahres- und Halb-
jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden. 
 
In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger 
darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanz-
marktaufsicht FINMA auf die Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 lit. a – g KKV erstreckt. 
 
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen seit dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 
FINMA, Laupenstrasse 27, Postfach, 3003 Bern, gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags Einwendungen erheben oder 
unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können, sofern diese nicht gestützt auf Art. 27 Abs. 3 
KAG i.V.m. Art. 41 Abs. 1bis KKV vom Einwendungsrecht ausgenommen sind. 
 
Zürich, den 25. Oktober 2022 
 



Die Fondsleitung: Credit Suisse Funds AG, Zürich 
Die Depotbank:  Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich 
 


